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(54) Verfahren zum Herstellen eines Teppichs und nach dem Verfahren hergestellter Teppich

(57) Zum Herstellen eines Teppichs nach dem Tuf-
tingverfahren werden Florfäden (2) in einen Tuftträger
(1) eingenadelt, und der Rücken des Tuftträgers (1) wird
mit durch den Tuftträger (1) hindurchgestochenen
Schlaufen (4) der Florfäden (2) unter Andrücken an einer

erhitzten Trommel (6) entlang geführt. Bei vorbestimmter
Temperatur werden die Schlaufen (4) der hindurchge-
stochenen Florfäden (2) angeschmolzen und unter vor-
bestimmtem Druck an den Tuftträger (1) angedrückt und
flach gepresst.



EP 1 916 330 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Teppichs nach dem Tuftingverfahren mit
den Merkmalen des Oberbegriffes des Anspruches 1 so-
wie einen nach dem Verfahren hergestellten Teppich.
[0002] Die nach dem Tuftingverfahren hergestellten
Teppiche dienen vor allem als Auslegeware für Fußbö-
den, für die Bodenverkleidung von Fahrzeugen oder für
ähnliche Zwecke. Um bei dem Tuftingverfahren die durch
den Tuftträger hindurch gestochenen Schlaufen der Flor-
fäden festzuhalten, wird auf die Unterseite des Tuftträ-
gers ein flüssiger oder plastischer, synthetischer oder
natürlicher Klebstoff/Binder oder Latex aufgetragen.
[0003] Der bei der Herstellung nach dem Tuftingver-
fahren aufgetragene Klebstoff muss getrocknet werden,
wozu eine große Menge Energie und Zeit erforderlich ist,
und wobei je nach Klebstoffsorte mehr oder weniger
schädliche Dämpfe freigesetzt werden. Die Schlaufen
der Polfäden belassen, in Abhängigkeit von der Garn-
stärke, im Rücken des Teppichs einen gewissen Anteil
an Polmaterial, wodurch das Verhältnis von Poleinsatz-
gewicht zu Polschichtgewicht als sichtbares Polmaterial
oder Nutzschicht negativ beeinflusst wird. Es entsteht
ein rauer und verhältnismäßig steifer Teppichrücken, da
der Kleber sowohl die gesamte Schlaufe wie auch den
Tuftträger bedeckt und nach der Trocknung entspre-
chend aushärtet. Hierdurch wird die Verformungsfähig-
keit des Teppichs verringert, was insbesondere bei der
Verwendung als Bodenverkleidung in Fahrzeugen nach-
teilig ist.
[0004] Um die zuvor geschilderten Nachteile zu ver-
meiden, wird nach einem aus der EP 1 598 476 A1 be-
kannten Verfahren die Unterseite des Teppichs an einer
erhitzten Walze entlang geführt. Dabei sollen die durch
den Tuftträger hindurchgestochenen Schlaufen der Flor-
fäden erhitzt und geschmolzen und dadurch miteinander
und mit dem Tuftträger verankert werden. Das Schmel-
zen der Florfäden zur Verankerung in dem Tuftträger wird
zwar als ausreichend angesehen, aber trotzdem wird bei
dem bekannten Verfahren empfohlen - ebenso wie bei
dem zuvor genannten Stand der Technik - eine Klebstoff-
schicht auf die Unterseite des Tuftträgers aufzubringen.
Auch die aufgebrachte Klebstoffschicht weist die schon
genannten Nachteile hinsichtlich Trocknung und Aus-
dünstung von schädlichen Dämpfen auf.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, das
gattungsgemäße Verfahren so zu gestalten, dass eine
Verankerung der Florfäden in dem Tuftträgers ohne jede
Klebstoffschicht möglich wird.
[0006] Die Aufgabe wird bei einem gattungsgemäßen
Verfahren erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden
Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausge-
staltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
angegeben. Ein nach dem Verfahren hergestellter Tep-
pich ist Gegenstand des Anspruches 3.
[0007] Durch das Anschmelzen und Pressen der Flor-
schlaufen wird eine ausreichende Verankerung der Flor-

schlaufe im Tuftträger erreicht. Die angeschmolzenen
und angepressten Florschlaufen sorgen somit allein für
eine einwandfreie Florverankerung. Ein Verschmelzen
der Florschlaufe mit dem Tuftträger ist nicht erforderlich,
kann aber, wenn gewünscht, erreicht werden, z. B. in
den Fällen, wenn der Flor und der Tuftträger aus dem
gleichen Material bestehen. Auf eine Klebstoffschicht zur
Floreinbindung kann vollständig und ohne Einschrän-
kung verzichtet werden. Eine Emission von schädlichen
Dämpfen ist ausgeschlossen. Darüber hinaus wird die
Qualität des Teppichs verbessert, indem der Rücken des
Teppichs glatt ist und eine erhöhte Dehnungsfähigkeit
aufweist. Durch das Andrücken der durch den Tuftträger
hindurchgestochenen Schlaufen der Florfäden an den
Tuftträger lässt sich bei gleicher Fadenlänge im Ver-
gleich zu einem mit einer Klebstoffschicht versehenen
Teppich eine höhere Polschicht erzielen, so dass im Er-
gebnis für die Herstellung des Teppichs weniger Material
erforderlich ist.
[0008] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden näher er-
läutert. Es zeigen:

Fig. 1 schematisch einen Teppich nach dem Stand
der Technik im Querschnitt,

Fig. 2 schematisch einen Teppich gemäß der Erfin-
dung im Querschnitt und

Fig. 3 schematisch eine Maschine zur Herstellung
des Teppichs nach Fig. 2.

[0009] Ein nach dem Tuftingverfahren hergestellter
Teppich besteht aus einem Tragegewebe oder Spinnv-
lies, einem Tuftträger 1, in den auf einer Vielnadelma-
schine Florfäden 2 mit Blindstichen eingenadelt sind. Die
Florfäden 2 bilden oberhalb des Tuftträgers 1 eine Pol-
schicht 3 mit der Höhe a. Die Schlaufen 4 der Florfäden
2 sind durch den Tuftträger 1 hindurchgestochen und
müssen festgehalten werden.
[0010] Beim Stand der Technik gemäß Fig. 1 erfolgt
die Floreinbindung dadurch, dass auf die Unterseite des
Tuftträgers 1 mit den hindurchgestochenen Schlaufen 4
der Florfäden 2 eine Schicht 5 aus einem flüssigen Kleb-
stoff aufgetragen wird, die den Tuftträger 1 bedeckt und
die hindurchgestochenen Schlaufen 4 der Florfäden 2
umhüllt. Zur Aushärtung des Klebstoffs wird der be-
schichtete Teppich erwärmt, wobei die im Klebstoff vor-
handenen flüssigen Stoffe verdampfen. Diese Wärme-
behandlung ist mit einem erhöhten Aufwand an Energie
und Zeit und mit einer Emission von mehr oder weniger
schädlichen Dämpfen verbunden.
[0011] Um auf die Klebstoffschicht vollständig verzich-
ten zu können, wird die Floreinbindung auf die nachfol-
gend beschriebene Weise bewirkt. Gemäß Fig. 3 wird
eine Bahn des nach dem Tufttingverfahren hergestellten
Teppichs durch einen an sich bekannten Kalander hin-
durchgeführt. Der Kalander weist eine beheizte Trommel
6 auf. Der Rücken der Teppichbahn mit den durch den
Tuftträger 1 hindurchgestochenen Schlaufen 4 der Flor-
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fäden 2 ist der beheizten Trommel 6 zugewandt. Das
elektrische oder eine interne Ölzirkulation enthaltene
Heizsystem der beheizten Trommel 6 ist in der Lage,
eine über den Umfang der Trommel 6 gleichmäßige Tem-
peratur variabel einzustellen. Der beheizten Trommel 6
sind Führungsrollen 7 vor- und nachgeschaltet. Die bei-
den der Trommel 6 benachbarten Führungsrollen 7 sind
in der Höhe verstellbar. Damit können der Umschlin-
gungswinkel der Teppichbahn um die Trommel 6 und der
Druck variiert werden, den die Trommel 6 auf die Unter-
seite des Teppichs ausübt.
[0012] Als Material für den herzustellenden Teppich
werden vorzugsweise synthetische Fasern, z. B. Poly-
amid (PA), Polyethylen (PES), Polyacryl (PAC), Polypro-
pylen (PP), oder Mischungen aus Naturfasern und syn-
thetischen Fasern verwendet. Die Oberflächentempera-
tur auf der beheizten Trommel 6 wird auf das Material
der Florfäden 2 und des Tuftträgers 1 abgestimmt. Die
Temperatur ist so eingestellt, dass die durch den Tuft-
träger 1 hindurchgeführten Schlaufen 4 der Florfäden 2
anschmelzen, während der Teppich über die beheizte
Trommel 6 geführt wird. Über die anstellbaren Führungs-
rollen 7 wird ein vorbestimmter Druck auf die Teppich-
bahn ausgeübt, wodurch die durch den Tuftträger 1 hin-
durchgestochenen Schlaufen 4 der Florfäden 2 ange-
drückt und dabei flach gepresst werden. Eine Verbindung
der Schlaufen 4 der Florfäden 2 mit dem Tuftträger 1
kann, in Abhängigkeit von den eingesetzten Materialien,
den gewählten Temperaturen und dem Anpressdruck,
variabel eingestellt werden. In dem Tuftträger 1 sind die
Florfäden 2, die nunmehr eine U-Form aufweisen, fest
eingebunden. Der so entstandene Teppich weist eine
flexible Unterseite auf.
[0013] Der nach dem erfindungsgemäßen Verfahren
herstellte Teppich ist.in der Fig. 2 schematisch darge-
stellt. Man erkennt die Schlaufen 4 der Florfäden 2, die
flach dem Tuftträger 1 anliegen. Durch die Anwendung
des vorbestimmten Druckes werden die Florfäden 2
senkrecht zum Tuftträger 1 und parallel zueinander aus-
gerichtet und zeigen ein U-förmiges Profil. Es wird eine
Polschicht 3 mit einer Höhe b geschaffen, die bei gleicher
Polfadenlänge größer ist als die Höhe a der Polschicht
3 nach dem Stand der Technik (Fig. 1). Daher ergibt sich
bei einer geforderten Höhe der Polschicht 3 eine Mate-
rialersparnis, da die Polfadenlänge gegenüber her-
kömmlichen Verfahren reduziert werden kann. Ferner
wirkt sich das beschriebene Verfahren positiv auf die Ho-
mogenität der Polschicht sowie auf die Florstabilität aus.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen eines Teppichs nach dem
Tuftingverfahren, bei dem Florfäden (2) in einen Tuft-
träger (1) eingenadelt werden, der Rücken des Tuft-
trägers (1) mit durch den Tuftträger (1) hindurchge-
stochenen Schlaufen (4) der Florfäden (2) unter An-
drücken an einer erhitzten Trommel (6) entlang ge-

führt wird und dabei die Schlaufen (4) der hindurch-
gestochenen Florfäden (2) erhitzt werden, dadurch
gekennzeichnet, dass bei vorbestimmter Tempe-
ratur die Schlaufen (4) der hindurchgestochenen
Florfäden (2) angeschmolzen und unter vorbe-
stimmtem Druck an den Tuftträger (1) angedrückt
und flach gepresst werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Tuftträger (1) angeschmolzen
wird und dass die angeschmolzenen Schlaufen (4)
der Florfäden (2) mit dem Tuftträger (1) verbunden
werden.

3. Teppich, der nach Anspruch 1 oder 2 hergestellt ist,
und bei dem die Florfäden in einen Tuftträger (1)
eingenadelt sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die durch den Tuftträger (1) hindurchgestochenen
und angeschmolzenen Schlaufen (4) der Florfäden
(2) flach gepresst sind und dass die Florfäden (2)
oberhalb des Tuftträgers (1) parallel zueinander aus-
gerichtet sind.

4. Teppich nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schlaufen (4) der Florfäden (2) u-för-
mig flach gepresst sind.
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